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Text 

Traubenmost, Sturm 

§ 8. (1) Traubenmost gemäß Anhang I Z 2 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, der ausschließlich aus 
Trauben stammt, die in Österreich geerntet und verarbeitet wurden, darf zwischen 1. August und 31. Dezember 
des Erntejahres als österreichischer Traubenmost für den unmittelbaren menschlichen Verbrauch in Verkehr 
gebracht werden. 

(2) Teilweise gegorener Traubenmost gemäß Anhang I Z 3 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 kann als 
Sturm für den unmittelbaren menschlichen Verbrauch in Verkehr gebracht werden, wenn er ausschließlich aus 
Trauben stammt, die in Österreich geerntet und verarbeitet wurden und der vorhandene Alkoholgehalt 
mindestens 1,0%-vol. beträgt. Eine Inverkehrbringung darf zwischen 1. August und 31. Dezember des 
jeweiligen Erntejahres, solange sich das Erzeugnis im Zustand der Gärung befindet, erfolgen. Die Gärung darf 
jedoch im Zuge der Behandlung gehemmt oder unterbrochen und vor der Abgabe an den Verbraucher wieder 
eingeleitet werden. 

(3) Die Erhöhung des natürlichen Alkoholgehaltes (um höchstens 2,5% vol.) ist bei weißem Traubenmost 
oder teilweise gegorenem Traubenmost (Sturm) bis zu einem Gesamtalkoholgehalt von 12,0% vol. und bei 
rotem Traubenmost oder teilweise gegorenem Traubenmost (Sturm) bis zu einem Gesamtalkoholgehalt von 
12,5% vol. zulässig. 


